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Völkerschlacht bei Leipzig; Apelstein Nr. 34Bauwerksname

Apelstein Nr. 34 (V); in Ecklage Leinestraße, neben der ehemaligen Neuen Schule Dölitz (Bornaische 
Straße 215), Gedenkstein zur  Erinnerung an die Kämpfe der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, 
österreichische Truppen unter General Erbprinz von Hessen-Homburg, später von Feldmarschalleutnant 
Nitz gegen die französischen Stellungen unter Poniatowski, Augereau und Oudinot, geschichtlich von 
Bedeutung

Kurzcharakteristik

Apelstein Nr. 34: Inschrift Nordseite: "V. Schlacht bey Leipzig 18. October 1813/ 34 / Dr. Theodor Apel 
1863"; Südseite: "V. 1. Colonne Erbprinz von Hessen Homburg später General von Nitz 50000 Mann". Zum 
50. Jahrestag der Völkerschlacht veröffentlichte der Leipziger Schriftsteller Dr. Guido Theodor Apel (1811-
1867) einen "Führer auf die Schlachtfelder Leipzigs". Im gleichen Jahr 1863 ließ er auf eigene Kosten 44 
Gedenksteine setzen, welche die Standorte der an den Schlachten vom 16. bis 19. Oktober 1813 beteiligten 
Truppen kennzeichneten. Die etwa 1 Meter hohen Sandsteinobelisken geben im oberen Teil die 
Himmelsrichtungen an, darunter folgt die Angabe der jeweiligen Division oder Colonne, ihrer 
Mannschaftsstärke und ihres Befehlshabers. Die Steine sind numeriert und unterscheiden sich in ihrem 
oberen Abschluß: ungerade Zahlen, halbrunde Bedachung und ein "N" bezeichnen die Truppen Napoleons, 
gerade Zahlen, ein spitzes Dach und ein "V" die Stellung der Verbündeten.
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